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Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 5
Kategorie Urteil
Bemerkung -
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1. Instanz

Aktenzeichen S 5 RJ 762/00 A
Datum 06.02.2002

2. Instanz

Aktenzeichen L 5 RJ 238/02
Datum 28.01.2003

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts
Landshut vom 6. Februar 2002 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitgegenstand ist die Bewilligung von Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit.

Der am 1947 geborene KlÃ¤ger makedonischer StaatsangehÃ¶rigkeit hat in
Deutschland von Juli 1971 bis April 1976 Rentenversicherungszeiten zurÃ¼ckgelegt.
Laut Versicherungsverlauf in Makedonien hat er dort von April 1977 bis September
1983 und von Juli 1986 bis April 1996 VersicherungsbeitrÃ¤ge entrichtet. Auf
Nachfrage erklÃ¤rte der KlÃ¤ger, zwischen 03.09.1983 und 29.07.1986 in keinem
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis gestanden zu haben. Seit 1996 bezieht der KlÃ¤ger in
seiner Heimat Rente.

Laut seinen eigenen Angaben war er in Deutschland zunÃ¤chst als Bauarbeiter und
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zuletzt als Tischler ohne Ausbildung beschÃ¤ftigt. In seiner Heimat war er als
Tischler tÃ¤tig. Am 31.05.1971 hatte er in seiner Heimat einen sechsmonatigen
Maurerkurs erfolgreich abgeschlossen, weshalb ihm die Fachkenntnis eines
qualifizierten Maurers zuerkannt worden war. Laut AOK Westfalen-Lippe war der
KlÃ¤ger von 1970 bis 1974 als Bauhelfer beschÃ¤ftigt.

Zusammen mit dem Rentenantrag vom 13.02.1996 wurde das Gutachten der
Invalidenkommission vom 10.10.1996 Ã¼bersandt. Danach ist der KlÃ¤ger wegen
Zustands nach Bandscheibendekompressions-Operation mit persistierender
Quadriparese leichten Grades erwerbsunfÃ¤hig. In zwei Jahren sei eine
Kontrolluntersuchung notwendig. Die stationÃ¤re Untersuchung in der Ã�rztlichen
Gutach- terstelle Regensburg durch den Neurologen und Psychiater Dr.M. ergab
reaktive depressive VerstimmungszustÃ¤nde und leichtgradige neurologische
AusfÃ¤lle bei Zustand nach Operation in HÃ¶he HalswirbelkÃ¶rper 5/6/7 im
September 1995. Laut Gutachten vom 25.03.1998 ist der KlÃ¤ger als Maurer und
Tischler nicht mehr einsatzfÃ¤hig. Leichte bis gelegentlich mittelschwere
TÃ¤tigkeiten in wechselnder KÃ¶rperhaltung ohne Akkord und Nachtschicht seien
vollschichtig zumutbar. Daraufhin lehnte die Beklagte am 28.10.1999 eine
RentengewÃ¤hrung ab. Im Widerspruchsbescheid vom 04.05.2000 heiÃ�t es, der
KlÃ¤ger genieÃ�e keinen Berufsschutz und sei auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
verweisbar.

Dagegen hat der KlÃ¤ger am 23.06.2000 Klage erhoben. Im Auftrag des Gerichts
haben die Dres.P. und S. am 17.09.2001 nach ambulanter Untersuchung ein
nervenÃ¤rztliches Gutachten erstellt. Danach kann der KlÃ¤ger kÃ¶rperlich leichte
Arbeiten Ã¼berwiegend im Sitzen und ohne Zwangshaltung sowie ohne schweres
Heben und Tragen, ohne NÃ¤sse- und KÃ¤lteexposition vollschichtig verrichten. Die
GehfÃ¤higkeit sei nicht eingeschrÃ¤nkt. Zu einem Ã¤hnlichen Ergebnis ist Dr.Z. in
seinem allgemeinÃ¤rztlichen Gutachten vom 04.10.2001 nach ebenfalls ambulanter
Untersuchung im August 2001 im Auftrag des Gerichts gekommen. Er hat als
zusÃ¤tzliche LeistungseinschrÃ¤nkung den Ausschluss von Arbeiten genannt,
welche die volle Kraft in beiden HÃ¤nden erfordern. Eine Herabsetzung der
UmstellungsfÃ¤higkeit hat er verneint. Daraufhin hat das Sozialgericht die Klage am
06.02.2002 abgewiesen.

Gegen den am 25.02.2002 zugestellten Gerichtsbescheid hat der KlÃ¤ger am
13.05.2002 Berufung eingelegt. Die makedonische Invalidenversicherung zahle die
Rente nicht ohne Grund und es sei eine grÃ¼ndliche Ã�berprÃ¼fung der Ablehnung
notwendig. Er hat aktuelle Befunde betreffend eine neuerliche Hals-WirbelsÃ¤ulen-
Operation vom 28.03.2002 Ã¼bersandt, u.a. den Entlassungsbericht einer Reha-
Anstalt von April 2002, in dem u.a. ein hoher psychogener Ã�berbau Ã¼ber dem
objektiven kÃ¶rperlichen Zustand, eine hypochondrische Fixierung und
Neurotisierung beschrieben sind. Laut sozialmedizinischer Stellungnahme der
Beklagten vom 01.07.2002 ist fÃ¼r den Zeitpunkt der stationÃ¤ren Behandlung und
ca. sechs Wochen danach von ArbeitsunfÃ¤higkeit im Sinne von Krankheit
auszugehen. Der KlÃ¤ger sei weiterhin fÃ¼r leichte kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeiten unter
BerÃ¼cksichtigung weniger qualitativer EinschrÃ¤nkungen vollschichtig belastbar.
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Den Beteiligten ist das Gutachten des Instituts fÃ¼r Ostrecht vom 23.07.2001
betreffend die MÃ¶glichkeit zur Nachentrichtung freiwilliger BeitrÃ¤ge nach
makedonischem Recht Ã¼bersandt worden.

Der KlÃ¤ger beantragt sinngemÃ¤Ã�, den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts
Landshut vom 06.02. 2002 aufzuheben und die Beklagte unter Aufhebung ihres
Bescheids vom 28.10.1999 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom
04.05.2000 zu verurteilen, ihm ab 01.03.1996 Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit,
hilfsweise BerufsunfÃ¤higkeit zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt, die Berufung des KlÃ¤gers gegen den Gerichtsbescheid des
Sozialgerichts Landshut vom 06.02.2002 zurÃ¼ckzuweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Beklagtenakten, der Akten des
Sozialgerichts Landshut sowie der Berufungsakten Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die statthafte, form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig, erweist sich
jedoch als unbegrÃ¼ndet. Der Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Landshut vom
06.02.2002 ist ebenso wenig zu beanstanden wie der Bescheid der Beklagten vom
28.10. 1999 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 04.05.2000. Der
KlÃ¤ger hat keinen Anspruch auf Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit. Er
ist weder berufsunfÃ¤hig noch erwerbsunfÃ¤hig oder erwerbsgemindert.

BerufsunfÃ¤hig sind Versicherte, deren ErwerbsfÃ¤higkeit wegen Krankheit oder
Behinderung auf weniger als die HÃ¤lfte derjenigen von kÃ¶rperlich, geistig und
seelisch gesunden Versicherten mit Ã¤hnlicher Ausbildung und gleichwertigen
Kenntnissen und FÃ¤higkeiten gesunken ist. Der Kreis der TÃ¤tigkeiten, nach denen
die ErwerbsfÃ¤higkeit von Versicherten zu beurteilen ist, umfasst alle TÃ¤tigkeiten,
die ihren KrÃ¤ften und FÃ¤higkeiten entsprechen und ihnen unter
BerÃ¼cksichtigung der Dauer und des Umfangs ihrer Ausbildung sowie ihres
bisherigen Berufs und der besonderen Anforderungen ihrer bisherigen
BerufstÃ¤tigkeit zugemutet werden kÃ¶nnen (Â§ 43 Abs.2 Satz 1 und 2 SGB VI in
der gemÃ¤Ã� Â§ 300 Abs.2 SGB VI bis 31.12.2000 maÃ�geblichen Fassung). Zwar
ist das LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers so weit beeintrÃ¤chtigt, dass er seine in
der Bundesrepublik Deutschland ausgeÃ¼bten Berufe als Bauhelfer und Tischler
nicht mehr verrichten kann. Sein RestleistungsvermÃ¶gen ist jedoch dergestalt,
dass er noch zumutbar auf eine andere TÃ¤tigkeit verwiesen werden kann.

Die soziale Zumutbarkeit einer VerweisungstÃ¤tigkeit beurteilt sich nach der
sozialen Wertigkeit des bisherigen Berufs. Um diese zu beurteilen, hat das
Bundessozialgericht die Berufe der Versicherten in Gruppen eingeteilt. Ausgehend
von der Bedeutung, die Dauer und Umfang der Ausbildung fÃ¼r die QualitÃ¤t eines
Berufes haben, werden die Gruppen durch den Leitberuf des Vorarbeiters mit
Vorgesetztenfunktion bzw. des besonders hoch qualifizierten Facharbeiters, des
Facharbeiters (anerkannter Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungszeit von mehr
als zwei Jahren), des angelernten Arbeiters (sonstiger Ausbildungsberuf mit einer
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Regelausbildungszeit von bis zu zwei Jahren) und des ungelernten Arbeiters
charakterisiert (vgl. Bundessozialgericht in SozR 2200 Â§ 1246 Nr.138 und 140).
Ausschlaggebend fÃ¼r die Einordnung eines bestimmten Berufs in dieses
Mehrstufenschema ist die QualitÃ¤t der verrichteten Arbeit, d.h. der aus einer
Mehrzahl von Faktoren zu ermittelnde Wert der Arbeit fÃ¼r den Betrieb. Dabei ist
allein auf das Erwerbsleben in der Bundesrepublik Deutschland abzustellen. Dem
Versicherten ist die Verweisung auf die im Vergleich zu seinem bisherigen Beruf
nÃ¤chst- niedrigere Gruppe zumutbar (stÃ¤ndige Rechtsprechung u.a. SozR 3-2200 
Â§ 1246 RVO Nr.50).

Zutreffend hat das Sozialgericht ausgefÃ¼hrt, dass sich der KlÃ¤ger als Angelernter
auf alle ungelernten TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarkts verweisen lassen
muss. Zwar sind ihm bereits vor Aufnahme der BeschÃ¤ftigung in Deutschland die
Fachkenntisse eines qualifizierten Maurers zuerkannt worden, die Dauer der
hierfÃ¼r maÃ�geblichen Ausbildung mit sechs Monaten spricht jedoch dagegen,
den KlÃ¤ger als gehobenen Angelernten oder gar Facharbeiter im Sinne der
hÃ¶chstrichterlichen Rechtsprechung einzustufen (Anlernzeit des gehobenen
Angelernten 12 bis 24 Monate entsprechend BSG in SozR 3-2200 Â§ 1246 RVO
Nr.45). DarÃ¼ber hinaus wurde der KlÃ¤ger von der zustÃ¤ndigen Einzugsstelle als
Bauhelfer gefÃ¼hrt und schlieÃ�lich hat der KlÃ¤ger selbst angegeben, zuletzt als
Tischler ohne Ausbildung gearbeitet zu haben. Als angelernter Arbeiter des unteren
Bereichs ist der KlÃ¤ger auf den allgemeinen Arbeitsmarkt unein- geschrÃ¤nkt
verweisbar.

Das beim KlÃ¤ger vorhandene RestleistungsvermÃ¶gen reicht auch aus, eine
derartige TÃ¤tigkeit zu verrichten. Mit dieser Beurteilung stÃ¼tzt sich der Senat auf
die Ã¼berzeugenden und ausfÃ¼hrlichen Gutachten der vom Sozialgericht
bestellten SachverstÃ¤ndigen Dr.P. , Dr.S. und Dr.Z. , die die vorhandenen
Vorbefunde sorgfÃ¤ltig gewÃ¼rdigt und ihre Beurteilung schlÃ¼ssig begrÃ¼ndet
haben. Aufgrund ihrer langjÃ¤hrigen TÃ¤tigkeit als SachverstÃ¤ndige im Bereich
der bayerischen Sozialgerichtsbarkeit verfÃ¼gen sie sowohl Ã¼ber die
erforderlichen Kenntnisse als auch Ã¼ber die praktische Erfahrung, um sÃ¤mtliche,
hier in Betracht kommenden gesundheitlichen StÃ¶rungen medizinisch zutreffend
einzuordnen und ihre Auswirkungen auf die EinsatzfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers im
allgemeinen Erwerbsleben sachgerecht zu beurteilen. Mit ihrer WÃ¼rdigung
befinden sie sich in Ã�bereinstimmung mit dem Neurologen und Psychiater Dr.M. ,
der den KlÃ¤ger im Verwaltungsverfahren am 25.03.1998 ambulant untersucht hat.

Der Senat hat berÃ¼cksichtigt, dass von Seiten der Ã�rztekommission in Skopje
nach ambulanter Untersuchung vom 10.10.1996 ErwerbsunfÃ¤higkeit bejaht
worden ist. Berufs- und ErwerbsunfÃ¤higkeit sind jedoch allein nach den deutschen
Rechtsvorschriften und entsprechend den hier entwickelten sozialmedizinischen
GrundsÃ¤tzen festzustellen. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem
zwischenstaatlichen Sozialversicherungsabkommen zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Sozialistischen FÃ¶derativen Republik Jugoslawien vom
12.10.1968 (BGBl. 1969 II 1438), das im VerhÃ¤ltnis zu Makedonien weitergilt
(Bekanntmachung vom 26.01.1994 in BGBl.II 326). Im Ã�brigen hat die
Invalidenkommission selbst Zweifel am Vorliegen eines Dauerzustands zum
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Ausdruck gebracht, als sie eine Kontrolluntersuchung nach zwei Jahren fÃ¼r
erforderlich hielt.

Im Vordergrund des Beschwerdebilds stehen die Schmerzen von Seiten der
HalswirbelsÃ¤ule. 1995 wurde wegen BandscheibenvorfÃ¤llen eine Operation
durchgefÃ¼hrt, wobei die WirbelkÃ¶rper C5, C6 und C7 mittels KnochenspÃ¤nen
versteift wurden. Nach erneuter Feststellung eines Bandscheibenvorfalls Mitte 2001
wurde am 28.03.2002 eine vordere Discotomie der HalswirbelsÃ¤ule in HÃ¶he
C3/C4 und C4/C5 vorgenommen. UnverÃ¤ndert geklagt werden Schmerzen am
Hals, GefÃ¼hllosigkeit der Arme und Beine und allgemeine ErschÃ¶pfung.

Der funktionelle Befund ergab kein ernstes Krankheitsbild. Die
HalswirbelsÃ¤ulenmuskulatur war etwas verspannt und druckschmerzhaft, deren
Beweglichkeit leicht bis mittelgradig schmerzhaft eingeschrÃ¤nkt, wÃ¤hrend die
Beweglichkeit der Brust- und LendenwirbelsÃ¤ule frei war. Die Muskulatur an den
Armen war ausreichend seitengleich ausgeprÃ¤gt, die Handbeschwielung beidseits
normal. Es waren keine eindeutigen Paresen oder Muskelatrophien nachweisbar,
keine Zeichen einer akuten NervenwurzelschÃ¤digung oder Anhaltspunkte fÃ¼r
eine SchÃ¤digung des RÃ¼ckenmarks. AuffÃ¤llig war ein sehr wechselnder,
organisch nicht erklÃ¤rbarer Krafteinsatz mit Diskrepanz zwischen der normalen
Handfunktion beim An- und Ausziehen und der hochgradig demonstrierten
HandschwÃ¤che bei der Untersuchung. Im Entlassungsschein der Rehaklinik in S.
von Anfang 2002 ist ausdrÃ¼cklich festgehalten, dass der KlÃ¤ger mit den
HÃ¤nden die Verrichtungen des tÃ¤glichen Lebens ordnungsgemÃ¤Ã� ausfÃ¼hren
kann. Weiter heiÃ�t es, die Tests durch den Psychologen zeigten einen hohen
psychogenen Ã�berbau Ã¼ber dem objektiv vorhandenen kÃ¶rperlichen Zustand,
eine hypochondrische Fixierung und Neurotisierung. Insgesamt wird die
LeistungsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers durch den Befund an der HalswirbelsÃ¤ule
insofern beeintrÃ¤chtigt, dass er keine schweren kÃ¶rperlichen Arbeiten mehr
verrichten kann. Die volle Kraft ist in beiden HÃ¤nden sicher nicht mehr vorhanden.
AusdrÃ¼cklich festgehalten wurde aber, dass er keine Probleme beim Auf- und
ZuknÃ¶pfen der Hose, beim Binden der Schuhe oder Schreiben hat.

Neben dem chronischen HalswirbelsÃ¤ulen-Syndrom und dem Zustand nach
cervikaler Bandscheibenoperation war eine leichtgradige depressive StÃ¶rung
objektivierbar, die TÃ¤tigkeiten mit groÃ�er Anforderung an die nervliche
Belastbarkeit ausschlieÃ�t. Der psychopathologische Befund ergab lediglich ein
geringgradig depressives Bild.

Von den Ã¼brigen Organsystemen waren weder aus der Beschwerdeschilderung
noch vom Ergebnis der kÃ¶rperlichen Untersuchung her irgendwelche
AuffÃ¤lligkeiten festzustellen.

Wegen der beschriebenen GesundheitsstÃ¶rungen kann der KlÃ¤ger nur noch
kÃ¶rperlich leichte Arbeiten Ã¼berwiegend im Sitzen und ohne Zwangshaltung
verrichten. Weil NÃ¤sse und KÃ¤lteexposition zu vermeiden sind, kann er diese
Arbeiten nur in geschlossenen und temperierten RÃ¤umen bewÃ¤ltigen. Unter
BerÃ¼cksichtigung dieser EinschrÃ¤nkungen kann der KlÃ¤ger leichte Arbeiten
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unter den Ã¼blichen Bedingungen eines ArbeitsverhÃ¤ltnisses acht Stunden
tÃ¤glich ausÃ¼ben. Eine sozialmedizinisch relevante EinschrÃ¤nkung der
WegefÃ¤higkeit liegt nicht vor. Der KlÃ¤ger ist in der Lage, tÃ¤glich viermal eine
Wegstrecke von mehr als 500 m zum bzw. vom Arbeitsplatz in angemessener Zeit
zurÃ¼ckzulegen.

Weil der KlÃ¤ger noch leichte Arbeiten in geschlossenen und temperierten
RÃ¤umen Ã¼berwiegend im Sitzen vollschichtig verrichten kann, liegen keinerlei
Anhaltspunkte dafÃ¼r vor, dass eine Summierung ungewÃ¶hnlicher
LeistungseinschrÃ¤nkungen gegeben ist. Nur in diesem Fall hÃ¤tte das Gericht
Anlass zu prÃ¼fen, ob dem KlÃ¤ger der Arbeitsmarkt verschlossen ist (BSGE 80, 24,
33 f). Bei den vorhandenen LeistungseinschrÃ¤nkungen kann ohne weiteres davon
ausgegangen werden, dass es auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt fÃ¼r die an sich
noch mÃ¶gliche VollzeittÃ¤tigkeit eine ausreichende Zahl von ArbeitsplÃ¤tzen gibt.
Leichte kÃ¶rperliche Verrichtungen, wie z.B. Bedienen von Maschinen, Kleben,
Sortieren, Zusammensetzen von Teilen, Kontrollieren usw. sind mit dem
RestleistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers vereinbar. Der Benennung einer konkreten
VerweisungstÃ¤tigkeit bedarf es daher nicht. AusdrÃ¼cklich ist auch die FÃ¤higkeit
des KlÃ¤gers betont worden, sich auf eine andere BeschÃ¤ftigung als die zuletzt
ausgeÃ¼bte umzustellen.

Der KlÃ¤ger, der sonach keinen Anspruch auf Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit hat,
hat erst recht keinen Anspruch auf Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit, weil er die
noch strengeren Voraussetzungen des Begriffs der ErwerbsunfÃ¤higkeit im Sinn des
Â§ 44 Abs.2 SGB VI a.F. nicht erfÃ¼llt. Da er auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
vollschichtig einsatzfÃ¤hig ist, ist er nicht gehindert, sein RestleistungsvermÃ¶gen
wirtschaftlich zu verwerten und mehr als nur geringfÃ¼gige EinkÃ¼nfte zu erzielen.
Wegen seiner vollschichtigen EinsatzfÃ¤higkeit scheitert schlieÃ�lich auch ein
Anspruch auf Rente wegen Erwerbsminderung im Sinn des Â§ 43 SGB VI in der ab
01.01.2001 maÃ�gebenden Fassung. Voraussetzung hierfÃ¼r wÃ¤re, dass der
KlÃ¤ger unter den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts keine
sechs Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig sein kann. Wie oben dargelegt, kann er
tatsÃ¤chlich acht Stunden tÃ¤glich arbeiten.

Von weiteren Ermittlungen, insbesondere zur AbklÃ¤rung der im Entlassungsschein
der Rehaklinik beschriebenen hypochondrischen Fixierung und Neurotisierung und
deren Auswirkung auf die ErwerbsfÃ¤higkeit, konnte abgesehen werden. Ausgehend
von einem Versicherungsfall zum Zeitpunkt der Behandlung in der Rehaklinik im
April 2002 sind die besonderen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen fÃ¼r
eine RentengewÃ¤hrung nicht gegeben. Voraussetzung fÃ¼r eine Rente wegen
Erwerbsminderung ist neben der teilweisen Erwerbsminderung, dass in den letzten
fÃ¼nf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung drei Jahre PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r
eine versicherte BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit nachgewiesen sind (Â§ 43 Abs.1
Satz 1 Ziffer 2 SGB VI). Im danach maÃ�gebenden FÃ¼nf-Jahres-Zeitraum von April
2002 bis April 1997 hat der KlÃ¤ger keinerlei PflichtbeitrÃ¤ge entrichtet.

Die besonderen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen fÃ¼r eine
RentengewÃ¤hrung wÃ¤ren auch nicht Ã¼ber Â§ 241 SGB VI oder Ã¼ber eine
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nachtrÃ¤gliche Beitragsentrichtung zu erfÃ¼llen. PflichtbeitrÃ¤ge sind nur dann
nicht erforderlich, wenn jeder Kalendermonat vom 1. Januar 1984 bis zum
Kalendermonat vor Eintritt der Erwerbsminderung mit
Anwartschaftserhaltungszeiten belegt ist. Zwar ist fÃ¼r die Kalendermonate ab der
Rentenantragstellung am 13.02.1996 wohl noch eine Beitragszahlung zulÃ¤ssig
bzw. nicht erforderlich (Â§ 241 Abs.2 Satz 2 SGB VI), unbelegt bleibt hingegen die
Zeit vom 01.01.1984 bis Juni 1986, in der der KlÃ¤ger nach eigenem Bekunden
keine BeschÃ¤ftigung ausgeÃ¼bt hat. Eine nachtrÃ¤gliche Entrichtung freiwilliger
BeitrÃ¤ge fÃ¼r diesen Zeitraum ist gemÃ¤Ã� Â§ 197 Abs.2 SGB VI ausgeschlossen.
Ebenso verhÃ¤lt es sich nach dem makedonischen Recht, das laut Gutachten des
Instituts fÃ¼r Ostrecht MÃ¼nchen e.V. vom 23.07.2001 keine MÃ¶glichkeit der
nachtrÃ¤glichen Entrichtung freiwilliger BeitrÃ¤ge fÃ¼r die Zeit ab 01.01.1984
bietet.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde, die Revision zuzulassen, sind nicht ersichtlich.

Erstellt am: 03.09.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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